
Leitlinien zur Sicherung der 
journalistischen Unabhängigkeit 
bei Axel Springer

Präambel

Redakteurinnen und Redakteure der Axel Springer AG sind sich der Verantwortung
bewußt, die sie für die Information und Meinungsbildung in Deutschland haben.
Unabhängigkeit ist die unverzichtbare Grundlage ihrer Arbeit. 

Die Leitlinien konkretisieren das Verständnis der publizistischen Grundsätze des
Pressekodex des deutschen Presserats für Axel Springer. Die Einhaltung dieser
Leitlinien bei der journalistischen Arbeit aller Redakteure und Redakteurinnen sichert
die Rahmenbedingungen, die unabhängigen und kritischen Journalismus bei Axel
Springer ermöglichen.

Die Chefredakteure sind für die Einhaltung der Leitlinien und ihre Implementierung im
Tagesgeschäft verantwortlich.

Werbung

Ziffer 7 des Pressekodex fordert Verleger und Redakteure zu klarer Trennung 
zwischen redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken auf 
und weist auf die Einhaltung der werberechtlichen Regelungen für bezahlte
Veröffentlichungen hin.

Die Journalisten bei Axel Springer …

… stellen gemeinsam mit dem Verlag sicher, daß eine Trennung von Anzeigen und
Redaktion gewahrt wird. Anzeigen dürfen durch ihre Gestaltung – insgesamt oder
durch beherrschende Komponenten – nicht den Eindruck erwecken, sie seien 
redaktioneller Bestandteil des Titels. Insbesondere auf eine klare Unterscheidbarkeit 
der Typographie ist zu achten. Im Zweifelsfall muß die Anzeige klar und in 
ausreichender Größe entsprechend gekennzeichnet werden. 

… entziehen sich inhaltlichen Einflußversuchen von Anzeigenkunden oder 
interessierter Seite und treffen keine Absprachen, die ihre journalistische
Unabhängigkeit beeinträchtigen. Merchandising-Aktionen und Medien-Partnerschaften
sind erforderlichenfalls als solche zu kennzeichnen.



Private und geschäftliche Interessen

Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, daß redaktionelle
Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch
persönliche wirtschaftliche Interessen der Redakteurinnen und Redakteure beeinflußt
werden. 

Dies ist Gegenstand der Ziffern 6 und 7 des Pressekodex.

Die Journalisten bei Axel Springer …

… berichten grundsätzlich nicht über nahestehende Personen, insbesondere Familien-
angehörige in Text und Bild, es sei denn, es liegt ein mit dem jeweiligen Vorgesetzten
abgestimmter sachlicher Grund vor.

… nutzen ihre Berichterstattung nicht, um sich oder anderen Vorteile zu verschaffen.

… stimmen sich grundsätzlich mit ihrem Vorgesetzten ab, falls durch Mitgliedschaft,
Bekleidung eines Amtes oder durch ein Mandat in Vereinen, Parteien, Verbänden 
und sonstigen Institutionen, durch Beteiligung an Unternehmen, durch gestattete
Nebentätigkeit oder durch eine Beziehung zu Personen oder Institutionen der Anschein
erweckt werden könnte, daß dadurch die Neutralität ihrer Berichterstattung über diese
Vereine, Parteien, Verbände, Unternehmen, Personen und sonstigen Institutionen 
beeinträchtigt würde.

… beachten mit besonderer Sorgfalt die vom Deutschen Presserat in der Publikation
„Journalistische Verhaltensgrundsätze zu Insider- und anderen Informationen mit 
potentiellen Auswirkungen auf Wertpapierkurse“ zusammengefaßten gesetzlichen 
und berufsethischen Verpflichtungen der Presse zu Insiderinformationen. 

Einladungen und Geschenke

Die Gefährdung unabhängiger journalistischer Arbeit durch persönliche Vorteilsnahme
ist Gegenstand der Ziffer 15 des Pressekodex. Schon der Anschein, die Entscheidungs-
freiheit von Journalisten könne durch Gewährung von Einladungen oder Geschenken
beeinträchtigt werden, ist zu vermeiden. 

Die Journalisten bei Axel Springer …

... tragen dafür Sorge, daß alle Kosten (Reisekosten, Bewirtungen etc.), die im
Zusammenhang mit Recherchen entstehen, grundsätzlich durch die Redaktion über-
nommen werden. Ausnahmen sind von der Chefredaktion zu genehmigen. 

... nehmen keine Geschenke an, die den Charakter einer persönlichen Vorteilsnahme
haben oder geben diese – falls die Annahme unvermeidbar ist – an den Verlag weiter,
der diese karitativen Zwecken zuführt.



Umgang mit Quellen

Die Sorgfaltspflicht des Journalisten im Umgang mit Quellen ist für die journalistische
Arbeit und das Ansehen der Presse in der Öffentlichkeit von höchster Bedeutung. In
Ergänzung zu bestehenden gesetzlichen Regelungen regelt der Pressekodex in Ziffer 2
den Umgang mit Quellen.

Die Journalisten bei Axel Springer …

… tragen grundsätzlich, auch im Falle besonderen Termindrucks, dafür Sorge, daß
Interviews vom Gesprächspartner mündlich oder schriftlich autorisiert werden. 
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